
Früherkennung und 
Frühintervention bei 
Online-Glücksspielen 

Dr. Tobias Hayer 

Universität Bremen 

Fachstellen Glücksspielsucht im Land Bremen 

 

 

 

33. Jahrestagung des Fachverbandes Glücksspielsucht e.V.  
Berlin, 25. November 2021 



Ausgangslage 

Bruttospielertrag 2019 
(Gemeinsamen Geschäftsstelle Glücksspiel, 2020) 

Teilnahmeprävalenz (BZgA-Survey) 
(Banz, 2020) 

Gesamter Markt (legal + illegal): 
13,277 Mrd. Euro 

12-Monats-Prävalenz 
alle Glücksspiele: 

37,3% 

→ die Mehrheit der deutschen Bevölkerung spielt gar nicht! 

Produkte des Deutschen Lotto- und Totoblocks: 

3,686 Mrd. Euro 

12-Monats-Prävalenz 
alle Lotterien: 

32,5% 

Geldspielgeräte in Spielhallen und Gaststätten: 

5,500 Mrd. Euro 

12-Monats-Prävalenz 
Geldspielautomaten: 

2,7% 

Online-Casinos: 

0,514 Mrd. Euro 

12-Monats-Prävalenz 
Casinospiele im Internet mit Geldeinsatz: 

0,7% 

→ Steuerungsbedarf?! 
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Glücksspielstaatsvertrag 2021 – Der Rahmen 

Wesentliche Neuerung: 
Legalisierung aller möglichen Formen des Online-Glücksspiels 
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Einführung eines Multi-Lizenzmodells im Online-Segment = 
Schaffen einer Wettbewerbs- bzw. Konkurrenzsituation 

Implementierung von bestimmten Spielerschutzmaßnahmen 
(Spielersperre, Einzahlungslimit, Früherkennung) zur 

Abpufferung der risikoerhöhenden Effekte 

Zunahme an legalen Spielanreizen und Suchtgefahren 
(Stichwort „Verfügbarkeit“)  

Einrichtung einer bundesweit zuständige Aufsichts- und 
Kontrollbehörde mit Sitz in Sachsen-Anhalt 



Früherkennung/Frühintervention: Hintergrund 
Hayer et al. (2013) 

Theoretischer Leitgedanke 

Auf der Basis von Verhaltensmarkern ist mit möglichst großer Sicherheit 
und Eindeutigkeit auf ein (zukünftig wahrscheinlich auftretendes) Ereignis 
zu schließen, das individuell oder sozial schädliche Folgen mit sich bringt. 

Passgenaue Interventionen sollen daran anknüpfend möglichst 
rechtzeitig präventive Wirkungen entfachen. 
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Beispiele aus der Praxis 

→ medizinische Versorgung 
(z.B. die Früherkennung von Krebserkrankungen) 

→ psychosozial relevante Handlungsfelder 
(z.B. die Früherkennung geplanter schwerer Gewalttaten an Schulen) 

→ Bereich „Drogen und Sucht“ 
(z.B. FreD: Frühintervention bei erstauffälligen Drogenkonsumierenden) 



Früherkennung im Glücksspielbereich (1) 
Verhaltensbeobachtungen (vgl. Meyer & Hayer, 2008)  
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Verhaltensbeobachtungen = subjektiv gefärbte Prozesse 
(Erwartungshaltung, Vorurteile, selektive Aufmerksamkeit etc.) 

Verschiedenen Personengruppen fällt es nicht leicht, angetrunkene 
Menschen in unterschiedlichen Settings verlässlich zu identifizieren 

(Brick & Erickson, 2009; Langenbucher & Nathan, 1983) 

Herausforderung Glücksspielsucht = Hidden Addiction 

Ungeachtet dessen gibt es erste vielversprechende Forschungen, wie etwa 
die Entwicklung von Screening-Instrumenten in bestimmten Spielsettings 

(z.B. für Spielhallen in Deutschland; Hayer et al., 2013) 
 

- Gast verspielt Gewinne immer wieder und verlässt die Spielstätte in der Regel ohne Geld 
- Gast zeigt keine Freude mehr im Falle eines größeren Gewinns 

- Gast ist vom Spielgeschehen vollständig eingenommen und nimmt andere Umweltreize gar nicht wahr 
- Gast ist sehr ungeduldig oder genervt, wenn der Wechselvorgang nicht schnell genug erfolgt 



Früherkennung im Glücksspielbereich (2) 
Spielverhaltensdaten (vgl. Meyer & Hayer, 2008) 
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Nutzung von (Spiel-)Verhaltensdaten, die auf einer Kundenkarte 
(z.B. beim Automatenspiel) oder im Internet gespeichert werden 

Internet: Plattformspezifisch wird jeder Mausklick erfasst und das 
individuelle (Spiel-)Verhalten entsprechend lückenlos aufgezeichnet 

Bestimmte Indikatoren einer glücksspielbedingten Fehlanpassung (z.B. die 
Funktionalität einer Spielteilnahme, beschaffungsdelinquentes Verhalten 
oder Verheimlichungstendenzen) lassen sich nicht über Spielverhaltens-

daten erfassen; andere Parameter (z.B. Chasing-Verhalten oder 
Dosissteigerung) sind durchaus über Spielverhaltensdaten abbildbar 

Erkennen von Entwicklungsdynamiken im Zeitverlauf 



§ 6i Spielsuchtfrüherkennung (Abs. 1) 
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Veranstalter von Online-Casinospielen, Online-Poker und virtuellen 
Automatenspielen im Internet sowie Veranstalter und Vermittler 
von Sportwetten im Internet müssen auf eigene Kosten ein auf 
wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhendes, auf Algorithmen 

basierendes automatisiertes System zur Früherkennung von 
glücksspielsuchtgefährdeten Spielern und von Glücksspielsucht 

einsetzen; Einzelheiten sind in der Erlaubnis festzulegen. Das 
System hat jedenfalls die auf dem Spielkonto zu erfassenden Daten 

auszuwerten und ist regelmäßig zu aktualisieren. […] Im 
Sozialkonzept sind Maßnahmen festzulegen, die zu ergreifen sind, 

wenn das System nach Satz 1 einen möglicherweise 
glücksspielsuchtgefährdeten Spieler identifiziert. Die Maßnahmen 

sind durchzuführen.  



§ 6i Spielsuchtfrüherkennung (Abs. 1) 
Erläuterungen 
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In der Suchtforschung sind unterschiedliche Verhaltensweisen und 
Verhaltensmuster bekannt, die Anhaltspunkte für pathologisches 

Spielen bieten (z.B. Veränderungen im Spielverhalten wie häufigeres 
oder längeres Spielen und der Versuch, Verluste durch höhere Einsätze 
zu kompensieren). Ebenfalls erfasst werden soll die Beantragung von 

Sperren […]. 

In dem Sozialkonzept sind insbesondere Maßnahmen festzulegen, die zu 
ergreifen sind, wenn das System einen möglicherweise 

suchtgefährdeten Spieler identifiziert. Hier kommt auch ein gestufter 
Maßnahmenkatalog in Betracht, der bei ersten Hinweisen zunächst auf 

Warnhinweise und Informationen zu Beratungsmöglichkeiten setzen 
könnte und davon ausgehend in Abhängigkeit vom Maß der Auffälligkeit 

des Spielverhaltens weitere Maßnahmen wie Spielpausen bis hin zur 
Veranlassung einer Spielersperre vorsieht. Diese Maßnahmen müssen 

nicht automatisiert erfolgen.  



Früherkennung – 5 Defizite im Überblick 
in Anlehnung an den Fachbeirat Glücksspielsucht (2021) 
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(1) Fehlende Konkretisierung der Früherkennungsmerkmale 

(3) Beschränkung des Beobachtungsraums auf einzelne Plattformen 

(4) Interessenkonflikte zu Lasten des Spielerschutzes 

(5) Keine hinreichende Ausdifferenzierung des Bausteins Frühintervention 

(2) Fokussierung auf Spielverhaltensdaten? 



Identifikation glücksspielbezogener Probleme 
anhand von Spielverhaltensdaten, erweitert nach Griffiths (2012) 
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DSM-Symptom 
Identifikation über 

Spielverhaltensdaten 

Vereinnahmung sehr gut möglich 

Toleranzentwicklung gut möglich 

Abstinenzunfähigkeit möglich 

Entzugsähnliche Erscheinungen kaum möglich 

Realitätsflucht nahezu unmöglich 

Chasing sehr gut möglich 

Verheimlichung nahezu unmöglich 

Weiterspielen trotz negativer Folgen nahezu unmöglich 

Bail-out kaum möglich 

Sonstiges: 
soziale Interaktionsmuster, Variablen 

rund um die Zahlungsvorgänge, … 
(gut) möglich 
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Früherkennung: Mögliche Kandidaten-Items 

Spielverhalten Zahlungsvorgänge 

- Anzahl aktiver Spieltage 
- Anzahl getätigter Einsätze 
- Gesamteinsatz (in Euro) 
- Gewinne insgesamt 
- Spiel-Zeitraum (erster bis letzter Spieltag) 
- Relative Spielhäufigkeit (Anteil aktiver 
  Spieltage seit Kontoeinrichtung) 
- Anzahl der Spiele pro aktivem Spieltag 
- Nettoverlust 
- Zeitpunkt der Spielaktivität 
- Variation der Einsatzhöhe 
- Nutzung verschiedener Spielformate 
- Spieldauer einer Session im Durchschnitt 
- Erhöhung der Risikobereitschaft 
- Veränderungen im Zeitverlauf 
- ........... 

- Anzahl der Einzahlungen 
- Summe aller Einzahlungen 
- Anzahl der Spieltage mit Einzahlungen 
- Anzahl der Einzahlungen pro 
  Einzahlungstag  
- Durchschnittliche Einzahlungshöhe 
  pro Einzahlungstag 
- Anzahl unterschiedlicher Bezahl- 
  methoden 
- Anzahl der Kreditkarten 
- Zeitpunkt der Einzahlung 
- Anzahl der Auszahlungen 
- Summe aller Auszahlungen 
- Anzahl der Tage mit Auszahlungen 
- Veränderungen im Zeitverlauf 
- ........... 
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Früherkennung im Überblick 
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Das Beispiel soziale Interaktion/Kommunikation 
Häfeli et al. (2011) 

Analyse von 1.008 E-Mails von n = 
150 Online-Spieler*innen, die eine 
Schließung ihrer Accounts wegen 
glücksspielbezogener Probleme 

verfügten, plus Vergleich mit einer 
Kontrollgruppe (n = 150) 

Differenzierungsmerkmale: 
 

 - Häufigkeit des Kundenkontaktes 
- best. Kommunikationsthemen: 

Wiedereröffnung des Accounts, finanzielle 
Transaktionen, Handhabung des Accounts 

- bedrohlicher Kommunikationsstil 
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Das Beispiel Kreditkartennutzung 
Edson et al. (2021, in press) 

Auswertung von (Spiel)-
Verhaltensdaten einer Kohorte 
von n = 4.424 Online-Casino-
Spieler*innen über 2 Jahre 

hinweg (Längsschnitt) 

Differenzierungsmerkmale 
(Vielspielende [n = 222] vs. Rest 

[n = 4.011]): 

- Spielverhalte 
(insb. Nettoverluste) 

- Einzahlungsverhalten 
(insb. Nutzung einer Kreditkarte) 

- Auszahlungsverhalten 
(insb. Stornierung einer 

Auszahlung)  
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Weitere Ansatzpunkte (Glücksspielstaatsvertrag) 

Nutzung bestimmter 
Spielerschutzmaßnahmen 

(z.B. Panic Button, 
Selbstsperre etc.) 

Heraufsetzen des 
Einzahlungslimits 

Spielaktivitäten bei 
verschiedenen Anbietern/ 

in verschiedenen Segmenten 

Falschangaben bei der 
Anmeldung 

Nutzung unentgeltlicher 
Spielangebote nach § 6j 

………. 
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Exkurs: Interessenkonflikte (1) 

Spielerschutz: 
→ Verantwortungszuschreibung in Richtung Glücksspielanbieter 

(vgl. Meyer & Hayer, 2021, in Druck) 

Beispiel Personalschulung: 
→ Gründung von Privatunternehmen bzw. Gesellschaften mit 

unmittelbarer oder mittelbarer Nähe zur Glücksspielindustrie, die zur 
Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen kostenpflichtige 

Personalschulungen anbieten: Win-Win-Lose-Situation? 

Beispiel Früherkennung: 
→ Ähnliche Business-to-Business-Geschäftsbeziehungen mit unsicheren 
Effekten für den Spielerschutz sind derzeit schon erkennbar. Auch hier 

drängen Unternehmen mit eindeutig wirtschaftlichen Interessen auf den 
deutschen Markt, um die eigenen Früherkennungsprodukte zu bewerben.  
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Exkurs: Interessenkonflikte (2) 

https://www.focus.de/finanzen/experten/auflage-im-online-casino-gesetz-wie-kuenstliche-intelligenz-zur-bekaempfung-
von-gluecksspielsucht-beitragen-kann_id_24360443.html (25.10.2021) 

mentor 

BetBuddy 

PlayScan 

„Dabei sollten die Systeme aus Gründen der Anreizkompatibilität entweder nicht von den 
Anbietern selbst betrieben werden, sondern von einer unabhängigen dritten Instanz, die zum 

Beispiel einem Gesundheitsministerium unterstellt ist, oder zumindest von solch einer 
unabhängigen Instanz entwickelt und implementiert werden“ (Fiedler et al., 2019, S. 468/469) 



Früherkennung – 4 Forderungen 
Fachbeirat Glücksspielsucht (2021) 
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(1) Sichtung der Literatur nach validen Erkennungsmerkmalen 
inklusive Merkmalsgewichtung 

(Ausarbeitung eines verbindlichen Kriterienkatalogs durch die 
Gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder) 

(2) Einbindung des gesamten Online-Glücksspielverhaltens 
(vgl. Limitdatei) 

(3) Konkretisierung eines Maßnahmenkatalogs in Sachen Frühintervention 
(d.h. welche Maßnahmen sollen wann greifen?) 

(4) Begleitende unabhängige Evaluationsforschung zur Wirksamkeit 
(insb. Trennung von Implementierung und Evaluierung) 
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Bei Sportwetten, Online-Casinospielen, Online-Poker 
und virtuellen Automatenspielen im Internet ist eine 

deutlich erkennbare und eindeutig beschriftete 
Schaltfläche anzuzeigen, deren Betätigung eine 

sofortige kurzzeitige Sperre des Spielers auslöst. Die 
Schaltfläche ist überall dort dauerhaft anzuzeigen, wo 

eine Spielteilnahme möglich ist. Die Sperre endet 
ohne Antrag nach Ablauf von 24 Stunden ab 

Betätigung der Schaltfläche.  

§ 6i: Kurzfristige Sperre („Panic Button“; Abs. 3) 
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Aus der Praxis: Reaktion auf den Panic Button 
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Exkurs: Illegal → legal = Effektiver Spielerschutz?! 



… mein persönliches Fazit … 
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Fachstellen Glücksspielsucht im Land Bremen 
Grazerstr. 2 

28359 Bremen 
Tel. 0421 218-68708 

E-Mail: tobha@uni-bremen.de 
Web: http://www.tobha.de 

Deklaration potenzieller Interessenkonflikte 

Dr. Tobias Hayer hat in den letzten fünf Jahren in hauptverantwortlicher Position 
finanzielle Zuwendungen in Form von Drittmitteln  vom Bundesministerium für Gesundheit, 

verschiedenen Bundesländern und dem Rechtsausschuss des Deutschen Lotto- und 
Totoblockes erhalten.  Er ist u.a. Mitglied im Fachbeirat nach § 10 Abs. 1 

Verwaltungsvereinbarung Glücksspielstaatsvertrag, im Wissenschaftlichen 
Kuratorium der DHS sowie im Fachverband Glücksspielsucht. 


